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toren ergeben eine Aussage über die Gefahrenlage und damit die Grundlage für die Entschei-
dung, ob entsprechend § 45 Absatz 9 StVO an dieser Stelle eine LSA zu errichten ist.

Wegen des Gleichbehandlungsgrundsatzes sämtlicher Anträge werden zunächst alle Örtlich-
keiten und Knotenpunkte in einer Antragsliste gesammelt, für die Bürger*innen, Beiräte oder 
Ausschüsse einen Bedarf zur Errichtung einer LSA sehen. Für die Anträge mit der höchsten 
Dringlichkeit wird im nächsten Schritt geprüft, ob und in welcher Ausführung eine LSA errichtet
werden kann. Wird die Notwendigkeit und die konkrete Realisierbarkeit der beantragten LSA 
festgestellt, so wird dem Antrag stattgegeben. Die neue LSA wird vom Mobilitätsreferat ge-
plant und angeordnet, die bauliche Umsetzung erfolgt durch das Baureferat.

Wir haben Ihren Antrag zum Anlass genommen, eine erneute Bewertung der Stelle Lortzing-
straße Höhe Bushaltestelle durchzuführen. Die entsprechende Bewertung für 2022 wurde in 
die oben beschriebene Antragsliste aufgenommen.
Für das Bewertungsjahr 2022 wurden jedoch Örtlichkeiten mit deutlich höherer Notwendigkeit 
für eine LSA gefunden. Die Bewertung für das Jahr 2023 ist noch offen.

Sollte das weitere Verfahren ergeben, dass an der beantragten Stelle Lortzingstraße Höhe 
Bushaltestelle aufgrund einer neu festgestellten Gefahrenlage oder sonstigen besonderen 
Dringlichkeit eine Lichtsignalanlage realisiert wird, werden wir Sie informieren.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
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